Vorschlagslisten

Nachfrist für Einreichung

	Wahlvorstand

Betriebsratswahl

Fa. / Betrieb ……………………………………
	Ausgehängt am ………………………………

Abgenommen am …………………………….




Wichtige Mitteilung zur Betriebsratswahl !

Nachfrist zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Der Wahlvorstand gibt hierdurch bekannt, dass bis zum Ablauf der im Gesetz vorgesehenen Frist von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens (§ 6 Abs. 1 Satz 2 WO) keine gültige Vorschlagsliste für die Wahl des Betriebsrats eingereicht worden ist. Der Wahlvorstand setzt nunmehr gemäß § 9 der Wahlordnung zum BetrVG eine Nachfrist von einer Woche ab Aushängung dieser Bekanntmachung. Sollte auch innerhalb der Nachfrist, also bis zum ……………….. nicht mindestens eine gültige Vorschlagsliste beim Wahlvorstand eingereicht werden, findet die Betriebsratswahl nicht statt.

	………………………………………..

(Ort)
	……………………………………

(Datum)


	……………………………………..

(Unterschrift)
	……………………………………….

(Vorsitzende/r)
	……………………………………….


(Unterschrift)
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